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Der Erzbischof von München und Freising

24.  Gesetz zur Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung“  
 (ZAK-Ordnung-ÄnderungsG)

Artikel 1 
Gremienbezeichnung

Die „Zentrale Kommission“ gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 lit. a Zentral-KODA-Ordnung 
in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der 
 Diözesen Deutschlands vom 18. November 2013 (Amtsblatt 2013, Nr. 14,  
S. 399–409) erhält folgende neue Bezeichnung: „Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission (ZAK)“.

Artikel 2 
Fortgeltung der Beschlüsse

1Die bisherigen Beschlüsse und Empfehlungen der Zentralen Kommission bzw. 
der Zentral-KODA bleiben von den nachfolgenden Änderungen unberührt. 2Sie 
gelten nunmehr als Beschlüsse und Empfehlungen der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission bis zu einer anderslautenden Beschlussfassung durch diese 
fort.

Artikel 3 
Fortgeltung der Zusammensetzung von Zentraler Kommission, 

 Arbeitsrechtsausschuss, Vermittlungsausschuss und der übrigen 
 Ausschüsse

(1)  Die nach der Zentral-KODA-Ordnung in der Fassung des Beschlusses der 
Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 18. No-
vember 2013 bestehende Zentrale Kommission setzt ihre Arbeit in zu-
nächst unveränderter Zusammensetzung als Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission fort. 

(2)  Arbeitsrechtsausschuss, Vermittlungsausschuss und sonstige bestehen-
de Ausschüsse der Zentralen Kommission bzw. des Arbeitsrechtsaus-
schusses setzen ihre Arbeit ebenfalls in zunächst unveränderter Zusam-
mensetzung als Gremien der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
fort.

(3)  Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Änderungsgesetzes erfolgen 
Änderungen betreffend die Zusammensetzung der in den Absätzen 1 und 
2 genannten Gremien nach den Regelungen der ZAK-Ordnung zu Wahl, 
Bestellung und Benennung von Personen. 
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Artikel 4 
Änderung der „Zentral-KODA-Ordnung“ in „Ordnung der Zentralen 

 Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK-Ordnung)“ 

Die „Zentral-KODA-Ordnung“, zuletzt geändert durch Beschluss der Vollver-
sammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 18. November 2013 
wird nach Beratung und Beschlussfassung in der Vollversammlung des Verban-
des der Diözesen Deutschlands am 22. November 2022 wie folgt geändert:

1.  In der Präambel werden die Angabe „Artikel 7“ durch „Artikel 9“ ersetzt 
und die Wörter „im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ gestrichen. 

2.  In § 1 wird die Überschrift „Aufgabe der Zentral-KODA und Geltungsbe-
reich“ durch „Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission und Arbeitsrechts-
ausschuss“ ersetzt. In § 1 wird der bisherige Satz zum Absatz 1 und die 
Wörter „Zentral-KODA“ werden durch „Zentrale Arbeitsrechtliche Kom-
mission (ZAK)“ ersetzt. Vor „Diözesen“ wird der Zusatz „(Erz-)“ eingefügt.

 Folgende Absätze 2 bis 4 werden angefügt: 

 „(2)   Sie wird gebildet aus Vertretern/Vertreterinnen der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen der (Erz-)Diözesen und der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes.

 (3)   1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nimmt ihre Aufgaben als 
ständige Kommission wahr. 2Sie bedient sich zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses (ARA).

 (4)   Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und die 
Mitglieder des Arbeitsrechtsausschusses sind an geltende Kirchen-
gesetze, insbesondere an die Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
(Grundordnung) gebunden.“

3.  Der bisherige § 2 entfällt. 

4.  Der bisherige § 3 wird zu § 2 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 
Aufgaben der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission

 (1)   Aufgabe der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist die Be-
schlussfassung von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Been-
digung von Arbeitsverhältnissen mit kirchlichen Rechtsträgern im 
Geltungsbereich der Grundordnung in folgenden Angelegenheiten:

  1.  Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen Gesetzen,

  2.  Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeitsverträge hinsicht-
lich der Loyalitätsobliegenheiten und Nebenpflichten gemäß der 
Grundordnung,
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  3.  kirchenspezifische Regelungen

   a)  für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, soweit nicht be-
reits von Nr. 1 erfasst,

   b)  für den kirchlichen Arbeitszeitschutz, insbesondere für den 
liturgischen Dienst,

   c)  für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschiedenen Dienst-
gebern,

   d)  für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem Dienstgeber 
zu einem anderen Dienstgeber.

 (2)  1Solange und soweit die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission von 
ihrer Regelungsbefugnis durch Beschlussfassung keinen Gebrauch 
gemacht hat oder macht, haben die anderen aufgrund Artikel 9 
Grundordnung errichteten Kommissionen die Befugnis zur Be-
schlussfassung über Rechtsnormen. 2Deren Regelungen bleiben un-
angewendet, solange und soweit der Beschluss der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission Gültigkeit besitzt.

 (3)   Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission kann den anderen nach 
Artikel 9 Grundordnung gebildeten Kommissionen nach Maßgabe 
des § 3 Ziff. 8 Empfehlungen für die Beschlussfassung über Rechts-
normen geben.“

5.  Der bisherige § 4 wird zu § 3 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 3 
Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses

  Der Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des Arbeitsrechts folgende 
Aufgaben:

 1.  Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen Fragen und Auswir-
kungen des Arbeitsrechts, 

 2.  Koordinierung der Positionen,

 3.  Beobachtung der arbeitsrechtlichen Entwicklungen (Monitoring),

 4.  Erarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Zentrale Arbeitsrecht-
liche Kommission,

 5.  Information und Beratung des Katholischen Büros in Berlin,

 6.  Mitwirkung gemäß der Ordnung über das Zustandekommen von ar-
beitsrechtlichen Regelungen auf der Ebene der DBK auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts, 

 7.  Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion,
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 8.  Entscheidung über die Zuweisung von Empfehlungsmaterien an die 
Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission.“

6.  Der bisherige § 5 wird zu § 4 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 
Zusammensetzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen  

Kommission 

 (1)   1Der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gehören jeweils 21 
Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienstnehmer an. 
2Zusätzlich zu den von den Arbeitsrechtlichen Kommissionen nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 entsandten Vertretern/Vertreterinnen 
der Dienstnehmer wird eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch 
tariffähige Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) entsandt. 3Das 
Nähere regelt § 5.

 (2)   1Für die (Erz-)Diözesen gehören der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission insgesamt 14 Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber 
und 14 Vertreter/Vertreterinnen der Dienstnehmer nach folgendem 
Schlüssel an: 

  –  Bayern mit den (Erz-)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, 
München und Freising, Passau, Regensburg, Würzburg 

   3 Mitglieder

  –  Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, 
Köln, Münster, Paderborn 

   3 Mitglieder

  –  Mittelraum mit den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

   2 Mitglieder

  –  Nord-Ost mit den (Erz-)Diözesen Hamburg, Hildesheim, Osna-
brück, Berlin, Erfurt, Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg, Offi-
zialatsbezirk Oldenburg 

   4 Mitglieder

  –  Süd-West mit den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stutt-
gart 

   2 Mitglieder.

   2Die Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber werden von den 
Dienstgebervertretern/-vertreterinnen der in den Regionen bestehen-
den Kommissionen nach § 1 Abs. 2 aus ihrer Mitte gewählt, soweit in 
der jeweiligen Region nach Abs. 2 Satz 1 eine regionale Kommission 
besteht. 3In Regionen, in denen eine solche nicht besteht, bestellen 
die Generalvikare aller (Erz-)Diözesen der Region in gegenseitigem 



74

Einvernehmen die Vertreter/Vertreterinnen der Region aus dem Kreis 
der Dienstgebervertreter/-vertreterinnen der in der Region bestehen-
den Kommissionen nach § 1 Abs. 2. 4Die Vertreter/Vertreterinnen der 
Dienstnehmer werden von Vertretern/Vertreterinnen der Dienstneh-
mer in den in der Region bestehenden Kommissionen nach Artikel 9 
Grundordnung aus ihrer Mitte gewählt. 5Das Nähere wird in einer von 
den Bischöfen der jeweiligen Region zu erlassenden Wahlordnung 
geregelt.

 (3)   Die Dienstgeber- und die Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes wählen aus ihrer Mitte 
jeweils sieben Vertreter/Vertreterinnen.

 (4)   1Wird neben den gewählten Vertretern/Vertreterinnen der Dienstneh-
merseite auch eine bestimmte Anzahl von Gewerkschaftsvertretern/
Gewerkschaftsvertreterinnen nach § 5 entsandt, ist die Dienstgeber-
seite durch eine identische Zahl von Vertretern/Vertreterinnen zu er-
höhen. 2Die entsprechenden Vertreter/Vertreterinnen werden von der 
Dienstgeberseite des Arbeitsrechtsausschusses benannt. 3Als Vertre-
ter/Vertreterinnen der Dienstgeberseite kann nicht berufen werden, 
wer aufgrund der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) Mitglied  
der Mitarbeitervertretung sein kann. 4Mit Ausscheiden eines Gewerk-
schaftsvertreters/einer Gewerkschaftsvertreterin scheidet auch eine/r 
dieser nach Satz 1 gewählten zusätzlichen Vertreter/Vertreterinnen 
der Dienstgeberseite aus. 5Welche Person nach Satz 1 hiervon betrof-
fen ist, entscheidet das Los.

 (5)  Die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglieds in der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission endet mit Ablauf der Amtsperiode der ent-
sprechenden Bistums-/Regional-KODA bzw. der Arbeitsrechtlichen 
Kommission des deutschen Caritasverbandes, mit Beendigung der 
Mitgliedschaft in dieser Kommission oder bei vorzeitigem Ausschei-
den aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 

 (6)   Die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
endet auch mit rechtskräftiger Entscheidung des Kirchlichen Arbeits-
gerichts Köln, das die grobe Vernachlässigung oder Verletzung der 
Befugnisse und Pflichten als Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission festgestellt hat.

 (7)   Wenn die Mitgliedschaft nach Absatz 5 oder 6 endet, erfolgen Bestel-
lung und Wahl nach Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 
und 3.

 (8)   1Scheidet ein Dienstgebervertreter/eine Dienstgebervertreterin oder 
ein Dienstnehmervertreter/eine Dienstnehmervertreterin aus der Zen-
tralen Arbeitsrechtlichen Kommission aus, wird das Stimmrecht des 
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ausscheidenden Mitglieds bis zur Bestellung bzw. Wahl eines Nach-
folgers/einer Nachfolgerin durch das nach Lebensjahren älteste an-
wesende Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt (gesetzliche Stimm-
rechtsübertragung). 2Scheiden mehrere Vertreter/Vertreterinnen der 
jeweiligen Seite aus, so werden zunächst bis zu zwei Stimmen ge-
setzlich durch das nach Lebensjahren älteste Mitglied der jeweiligen 
Seite ausgeübt. 3Weitere gesetzliche Stimmrechtsübertragungen 
werden durch die nächstältesten Mitglieder der jeweiligen Seite aus-
geübt. 4Dabei dürfen maximal zwei weitere Stimmen gesetzlich auf 
ein Mitglied übertragen werden. 5Die beiden Seiten legen zu Beginn 
der Sitzung dem/der Vorsitzenden eine Liste der Personen vor, die die 
Stimmrechte nach Satz 1 bis 5 ausüben. 6§ 10 Abs. 3 S. 2 und 3 fin-
den in den Fällen des Absatz 8 Satz 1 bis 6 keine Anwendung. 7Die 
Möglichkeit der gesetzlichen Stimmrechtsübertragung endet spätes-
tens neun Monate nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus der 
Kommission. 8Die Frist beginnt mit dem auf das Ausscheiden eines 
Mitglieds folgenden Tag. 9Die Möglichkeit der Ausübung eines nach 
§ 10 Abs. 3 übertragenen Stimmrechts bleibt unberührt.“

7.  Es wird folgender neuer § 5 eingefügt: 

„§ 5  
 Entsandte Vertreter/Vertreterinnen der Gewerkschaften

 (1)   1Die in den Kommissionen nach § 4 Abs. 2 S. 3 bzw. § 4 Abs. 3 vertre-
tenen Gewerkschaften können insgesamt bis zu drei Vertreter/Vertre-
terinnen in die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission entsenden. 
2Stichtag für die Benennung ist der 1. Juli alle vier Jahre. 3Der erste 
Stichtag ist der 1. Juli 2023. 4Die Gewerkschaften teilen der Geschäfts-
führung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission mit, ob, wie vie-
le und welche Vertreter/Vertreterinnen sie zu entsenden beabsichti-
gen. 5Die Kontaktdaten der Vertreter/Vertreterinnen sind mitzuteilen.

 (2)   Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/Vertreterinnen für die Kom-
mission, kann sie alle Sitze nach Absatz 1 beanspruchen.

 (3)   1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/Vertreterinnen für die 
Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission, einigen sich die mitwirkungs-
berechtigten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften auf die zahlen-
mäßige Zusammensetzung der von der Gewerkschaft zu entsenden-
den Vertreter/Vertreterinnen. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, 
entscheidet der Sprecher/die Sprecherin der Dienstnehmerseite nach 
§ 7 Abs. 1 über die Verteilung der Plätze. 3Gegen die Entscheidung 
des Sprechers/der Sprecherin der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht Köln innerhalb einer 
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Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entschei-
dung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerk-
schaften über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbe-
helf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich 
belehrt worden sind. 5Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet ins-
besondere auf Grund der Mitgliederzahlen, die ihm gegenüber glaub-
haft zu machen sind. 6Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl kann 
insbesondere durch eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, die 
ein Mitglied des Vertretungsorgans der Gewerkschaft vor einem Notar 
abgibt. 7Die endgültige Benennung aller Vertreter/Vertreterinnen ist 
der Geschäftsführung unverzüglich gemeinsam von allen vertretenen 
Gewerkschaften mitzuteilen.

 (4)   Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie 
das verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche gem. 
Art. 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 der Weimarer 
Reichsverfassung zur Gestaltung der sozialen Ordnung ihres Diens-
tes achten und die Eigenart des kirchlichen Dienstes respektieren.

 (5)   Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission aus oder wird es abberufen, entsendet die Gewerk-
schaft, die durch das Mitglied vertreten wurde, unverzüglich ein neu-
es Mitglied.

 (6)   1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission auf, einigen sich die verbleibenden mitwir-
kungsberechtigten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften darüber, 
wer für den Rest der Amtszeit die Stelle des ausscheidenden Mitglieds 
übernehmen soll. 2Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der/
die Sprecher/Sprecherin der Dienstnehmerseite, welcher verbleiben-
den Gewerkschaft, die einen Vertreter/eine Vertreterin entsenden will, 
das Nachbesetzungsrecht zusteht. 3Gegen die Entscheidung des/der 
Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist Klage 
beim Kirchlichen Arbeitsgericht Köln innerhalb einer Ausschlussfrist 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die 
Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Gewerkschaft über den Rechts-
behelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den 
Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt worden ist.

 (7)   Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission, beginnt der Prozess nach Absatz 1 zum 
nächsten Stichtag erneut.

 (8)   Eine Entsendung entfällt, wenn die Mitgliedschaft in der Zentralen 
 Arbeitsrechtlichen Kommission von keiner Gewerkschaft beansprucht 
wird.“
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8.  § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6  
Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses

 (1)   1Der Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 stimmberechtigten Mit-
gliedern: Je sechs Vertretern/Vertreterinnen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer jeweils aus dem Bereich der verfassten Kirche und 
dem Bereich der Caritas, darunter dem/der Vorsitzenden und dem/
der stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission. 2Die Vertreter/Vertreterinnen werden von den jeweiligen 
Seiten aus ihrer Mitte gewählt. 3Es können nur Vertreter/Vertreterin-
nen gewählt werden, die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission sind.

 (2)   1Darüber hinaus gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht 
stimmberechtigte Mitglieder an: Je ein Vertreter/eine Vertreterin

  –  des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), 

  –  des Deutschen Caritasverbandes (DCV), 

  –  der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) und

  –  des Katholischen Büros in Berlin.

   2Ferner gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmberech-
tigte Mitglieder drei Vertreter/Vertreterinnen der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen (BAG-MAV) an. 3Die in Satz 1 
und 2 genannten Vertreter/Vertreterinnen haben das Recht, Tagesord-
nungspunkte anzumelden.

 (3)   Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied des Arbeitsrechtsausschus-
ses aus, findet bis zur Neuwahl § 4 Abs. 8 entsprechende Anwen-
dung.“

9.  § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 
Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r)

 (1)   1Der/Die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende werden 
von der Gesamtheit der Kommissionsmitglieder in zweijährigem 
Wechsel gemeinsam geheim gewählt; dabei wird der/die Vorsitzende 
einmal aus den Reihe der Dienstgebervertreter und das andere Mal 
aus der Reihe der Dienstnehmervertreter, der/die stellvertretende Vor-
sitzende aus der jeweils anderen Seite gewählt. 2§ 10 Abs. 3 findet 
Anwendung. 3Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglie-
der der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission auf sich vereinigt. 
4Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche Mehrheit nicht zustan-
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de, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stim-
men auf sich vereinigt. 5Bis zur Wahl des/der Vorsitzenden und des/
der stellvertretenden Vorsitzenden leitet das nach Lebensjahren ältes-
te anwesende Mitglied die Sitzung.

 (2)   Scheidet der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzen-
de vorzeitig aus, findet für den Rest des Zwei-Jahres-Zeitraumes eine 
Nachwahl statt.

 (3)   1Der/Die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist 
zugleich Vorsitzender/Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses. 
2Der/Die stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission ist zugleich stellvertretender Vorsitzender/stellvertreten-
de Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses.“

10.  Es wird folgender neuer § 8 eingefügt: 

„§ 8 
Geschäftsführung

 (1)   Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission hat eine Geschäftsfüh-
rung.

 (2)   1Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
wird vom Verband der Diözesen Deutschlands bestellt. 2Im Verhinde-
rungsfall der Geschäftsführung wird die Stellvertretung durch die Ge-
schäftsstelle des Verbandes der Diözesen Deutschlands bestimmt.

 (3)   1Die Geschäftsführung nimmt die laufenden Geschäfte der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission und des Arbeitsrechtsausschusses 
wahr. 2In Zweifelsfällen ist ein Einvernehmen mit dem/der jeweiligen 
Vorsitzenden und dem/der jeweiligen stellvertretenden Vorsitzenden 
herzustellen. 3Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, ent-
scheidet der/die jeweilige Vorsitzende im Benehmen mit der Ge-
schäftsführung. 4Das Nähere kann in Geschäftsordnungen geregelt 
werden.“

11.  Der bisherige § 8 wird zu § 9 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 9 
Rechtsstellung der Mitglieder 

 (1)   1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission führen 
ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 2Sie sind in ihrem Amt unabhängig 
und an keine Weisungen gebunden.

 (2)   1Für die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die 
im kirchlichen Dienst beschäftigt sind, steht die Wahrnehmung von 
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Aufgaben als Mitglied der Kommission der arbeitsvertraglich verein-
barten Tätigkeit gleich. 2Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht 
behindert und aufgrund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch be-
günstigt werden. 3Aus ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine beruflichen 
Nachteile erwachsen.“

12.  Der bisherige § 11 wird zu § 10 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 10 
Arbeitsweise der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission

 (1)   1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzen-
den und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der 
Tagesordnung spätestens vier Wochen – in Eilfällen zwei Wochen – 
vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung entscheidet im Einverneh-
men mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsit-
zenden über die Eilbedürftigkeit. 3Der/Die Vorsitzende entscheidet 
über die Tagesordnung. 4Hat die Amtszeit des/der Vorsitzenden geen-
det, ohne dass bereits zu einer weiteren Sitzung eingeladen wurde, 
lädt die Geschäftsführung baldmöglichst zu einer Sitzung mit einer 
Tagesordnung ein, die zunächst nur die Wahlen vorsieht. 

 (2)   Die Geschäftsführung lädt ein

  a)  zur jährlich stattfindenden Sitzung (reguläre Sitzung). Die Sitzung 
soll im 4. Quartal eines jeden Kalenderjahres stattfinden.

  b)  aus einem der folgenden Gründe (außerordentliche Sitzung):

   –  wenn der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl seiner stimmbe-
rechtigten Mitglieder eine klärungsbedürftige Thematik in 
Form eines Antrags der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission vorlegt,

   –  wenn eine nach Artikel 9 Grundordnung gebildete Kommis-
sion mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Ge-
samtzahl ihrer Mitglieder eine klärungsbedürftige Thematik 
in Form eines Antrags der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission vorlegt, 

   –  wenn Wahlen nach Maßgabe dieser Ordnung durchzuführen 
sind,

   –  1wenn eine Seite der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion einen Antrag auf Beschlussfassung gemäß § 2 Abs. 1 
stellt. 2Liegt ein Antrag vor, hat der Arbeitsrechtsausschuss 
zunächst sechs Monate ab Antragseingang bei der Ge-
schäftsführung Zeit, sich mit dem Antrag zu befassen. 3Der 
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Arbeitsrechtsausschuss kann eine Stellungnahme zu dem 
Antrag abgeben. 4Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist soll in-
nerhalb von zwei Monaten eine Sitzung der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission stattfinden, wenn nicht der 
Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von mindestens 
drei Vierteln der Gesamtzahl seiner Mitglieder eine Weiterlei-
tung des Antrags an die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommis-
sion ablehnt. 5Findet die nächste reguläre Sitzung innerhalb 
der nächsten zwei Monate nach Ablauf der Sechsmonats-
frist statt, ist von einer gesonderten Sitzung abzusehen.

   –  wenn ein Diözesanbischof oder mehrere Diözesanbischöfe 
gegen einen Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission gemäß § 2 Abs. 1 Einspruch einlegt/einlegen.

 (3)   1Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die 
Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied derselben 
Seite zulässig. 2Ein Mitglied kann zusätzlich nicht mehr als ein über-
tragenes Stimmrecht ausüben. 3Die Übertragung des Stimmrechtes 
ist der Geschäftsführung in Textform nachzuweisen.

 (4)   1Eine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf jeder Seite mindestens 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 2Unter den Anwesenden muss 
sich der/die Vorsitzende und/oder der/die stellvertretende Vorsitzen-
de befinden. 3Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 4Unbeschadet von 
Satz 3 ist die Information der nicht in der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission vertretenen Kommissionen und die Beratung mit diesen 
möglich. 5Im Einvernehmen zwischen dem/der stellvertretenden Vor-
sitzenden und dem/der Vorsitzenden können Sachverständige teil-
nehmen. 6Diese haben kein Stimmrecht.

 (5)   Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

 (6)   Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission; die Anträge müssen dem/der Vorsitzenden über die Ge-
schäftsführung in Textform mit Begründung vorgelegt werden.

 (7)   1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fasst Beschlüsse mit 
 einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer 
 Mitglieder. 2Auf Antrag eines Mitglieds findet eine Beschlussfassung 
in geheimer Abstimmung statt.

 (8)   1In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine mündliche Verhand-
lung entbehrlich ist, können Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission durch schriftliche Stimmabgabe herbeigeführt wer-
den. 2Der/Die Vorsitzende entscheidet im Einvernehmen mit dem/der 
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stellvertretenden Vorsitzenden über die Einleitung dieses Verfahrens. 
3Das Ergebnis der schriftlichen Stimmabgabe wird von der Geschäfts-
führung festgestellt und den Kommissionsmitgliedern schriftlich mit-
geteilt.

 (9)   1Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben kann die Zentrale Arbeitsrechtli-
che Kommission ständige oder zeitlich befristete Ausschüsse einset-
zen. 2Diese bereiten die Beschlüsse der Kommission vor.

 (10)   1Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 2Die Protokollführung 
soll grundsätzlich durch die Geschäftsführung erfolgen. 3Das Proto-
koll wird nach Abstimmung mit dem/der Vorsitzenden und dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden von der Protokollführung unterzeich-
net und unverzüglich den Mitgliedern der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission zugeleitet.“

13.  Der bisherige § 12 wird zu § 11 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 11 
Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses

 (1)   1Der Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf zusammen. 2Er tagt in 
der Regel drei Mal im Kalenderjahr. 3Der Bedarf wird von dem/der 
Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsit-
zenden festgestellt. 4Der Arbeitsrechtsausschuss soll nicht in dem 
Quartal tagen, in dem die reguläre Sitzung der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission stattfindet.

 (2)   1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzen-
den und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der 
Tagesordnung spätestens vier Wochen – in Eilfällen zwei Wochen – 
vor der Sitzung ein. 2Die Geschäftsführung entscheidet im Einverneh-
men mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsit-
zenden über die Eilbedürftigkeit. 3Der/Die Vorsitzende entscheidet 
über die Tagesordnung.

 (3)   1Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 3–7 und 9–10 sinngemäß, mit der 
Maßgabe, dass Sitzungen des Arbeitsrechtsausschusses auch statt-
finden und Beschlüsse gemäß § 3 gefasst werden können, wenn min-
destens sechs Mitglieder der Dienstnehmer- und sechs Mitglieder der 
Dienstgebervertreter anwesend sind, darunter der/die Vorsitzende 
und/oder der/die stellvertretende Vorsitzende. 2Die nicht stimmbe-
rechtigten Mitglieder nach § 6 Abs. 2 sind bei der Bestimmung der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit nicht zu berücksichtigen.
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 (4)   Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetzgebungsvorhaben, die das 
Arbeitsrecht betreffen, soll das Katholische Büro den Arbeitsrechts-
ausschuss angemessen beteiligen.“

14.  Es wird folgender neuer § 12 eingefügt: 

„§ 12  
Online- und Hybridversammlungen

 (1)   1Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeits-
rechtsausschusses und sonstiger Ausschüsse finden im Regelfall als 
Präsenzsitzungen statt. 2Sie können auch als Online-Versammlungen 
erfolgen.

 (2)   Der/Die Vorsitzende kann im Einvernehmen mit der/dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden und der Geschäftsführung bestimmen, dass Sit-
zungen als Online-Versammlungen in einem nur für die teilnahmebe-
rechtigten Personen zugänglichen Chat-Raum durchgeführt werden. 

 (3)   1Wird zu einer Online-Versammlung eingeladen, erhalten die teilnah-
meberechtigten Personen zu diesem Zwecke rechtzeitig vor der Sit-
zung neben der Tagesordnung auch die Zugangsdaten. 2Sie verpflich-
ten sich, die Legitimationsdaten keinem Dritten zugänglich zu machen. 
3Mit Einwahl zur Online-Versammlung gilt die teilnahmeberechtigte 
Person als anwesend im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2.

 (4)   1Hybrid-Versammlungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig. 2Es gel-
ten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

 (5)   1Während der Online- oder Hybrid-Versammlung sind Abstimmungen 
und Wahlen grundsätzlich möglich, soweit entsprechende technische 
Möglichkeiten existieren. 2Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen 
unter Wahrung der Vorgaben dieser Ordnung und der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben (z. B. KDG) durch Nutzung geeigneter techni-
scher Mittel, wie beispielsweise Abstimmungssoftware.

 (6)   Im Übrigen sind die Vorschriften zu Präsenzversammlungen entspre-
chend zu berücksichtigen.“

15.  § 13 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 13 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen  

Kommission

 (1)   1Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der den 
Erlass von Rechtsnormen gemäß § 2 Abs. 1 zum Gegenstand hat, 
wird nach Unterzeichnung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende 
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durch die Geschäftsführung den zuständigen Diözesanbischöfen zur 
Kenntnisnahme übermittelt. 2Auf die Einspruchsfrist nach Absatz 2 
wird hingewiesen.

 (2)   Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in 
Kraft zu setzen, weil er offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen 
oder gegen Vorgaben der katholischen Glaubens- und Sittenlehre 
verstößt, so legt er innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des 
Beschlusses beim Bischöflichen Ordinariat unter Angabe von Grün-
den Einspruch bei der Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission ein; dabei können Gegenvorschläge unterbreitet 
werden.

 (3)  1Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erho-
ben worden ist, teilt die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen 
mit, dass der Beschluss in den (Erz-)Diözesen in Kraft zu setzen und 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der Information in 
den Amtsblättern zu veröffentlichen ist. 2Hierüber informiert die Ge-
schäftsführung zeitgleich den Deutschen Caritasverband.

 (4)   1Im Falle eines Einspruchs informiert die Geschäftsführung die Diöze-
sanbischöfe über den Einspruch. 2Die Angelegenheit wird von der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission innerhalb einer Frist von 
drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Information über den Einspruch 
an die Diözesanbischöfe erneut beraten. 3Fasst sie einen neuen Be-
schluss oder bestätigt sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet die 
Geschäftsführung diesen allen Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung 
und dem Deutschen Caritasverband zur Kenntnis zu. 4Der Diözesan-
bischof setzt den Beschluss in Kraft und veröffentlicht ihn innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten ab Zugang der Information im Amtsblatt.

 (5)   Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3 nicht zustande, so ist das 
Verfahren beendet.

 (6)   1Mit dem Ablauf der Inkraftsetzungsfrist des Abs. 3 bzw. des Abs. 4 
Satz 4 findet der Beschluss auch im Geltungsbereich der Arbeitsver-
tragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes Anwendung. 2Der 
Beschluss soll zusätzlich in der Verbandszeitschrift „neue caritas“ 
veröffentlicht werden.

 (7)   Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der 
Empfehlungen gemäß § 2 Abs. 3 zum Gegenstand hat, wird allen 
 aufgrund Artikel 9 Grundordnung errichteten Kommissionen zur Be-
ratung zugeleitet.
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 (8)  1Eine am 01.01.1998 bereits in Kraft befindliche Regelung in einer di-
özesanen Ordnung kann vorsehen, dass die Beschlüsse der Zentra-
len Arbeitsrechtlichen Kommission zusätzlich von einer diözesanen 
oder regionalen Kommission unter Wahrung der Frist nach Abs. 2 
wortlautidentisch zu beschließen sind. 2Die Regelungen der Absätze 
1 bis 7 bleiben hiervon unberührt.“

16.  § 14 wird wie folgt geändert: 

  In Absatz 1 und Absatz 2 werden die Wörter „Zentralen Kommission“ je-
weils durch „Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission“ ersetzt. In Absatz 
2 werden die Wörter „Beisitzerinnen und Beisitzern“ jeweils durch „Beisit-
zern/Beisitzerinnen“ ersetzt. Im Absatz 2 letzter Halbsatz werden die Wör-
ter „Beisitzerinnen und Beisitzer“ durch „Beisitzer/Beisitzerinnen“ ersetzt. 
Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

17.  § 15 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 15 
 Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss

 (1)   1Die nach § 16 Abs. 1 zu wählenden Vorsitzenden des Vermittlungs-
ausschusses dürfen bei keinem kirchlichen Rechtsträger beschäftigt 
sein und keinem vertretungsberechtigten Leitungsorgan eines kirch-
lichen Rechtsträgers angehören. 2Sie sollen der katholischen Kirche 
angehören und über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Ar-
beitsrecht verfügen. 3Sie dürfen nicht in der Ausübung der allen 
 Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte behindert sein und müssen 
die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für das kirchliche Gemein-
wohl eintreten. 4Für sie gelten die Vorgaben der Grundordnung ent-
sprechend.

 (2)   Für Beisitzer/Beisitzerinnen gelten Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz und 
Satz 4 entsprechend.“

18.  § 16 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 16 
Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses

 (1)   1Beide Seiten schlagen je eine/n Kandidaten/in für den Vorsitz vor. 
2Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission wählt nach einer Aus-
sprache mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamt-
zahl ihrer Mitglieder die beiden Vorsitzenden gemeinsam in geheimer 
Wahl. 3Kommt in den ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht 
zustande, reicht im dritten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stim-
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men. 4Wird auch diese nicht erreicht, wählen die Vertreter/Vertreterin-
nen der Dienstgeber und der Dienstnehmer getrennt je einen Vorsit-
zenden/eine Vorsitzende mit mindestens der Mehrheit ihrer Stimmen. 
5Wählt eine Seite keinen Vorsitzenden/keine Vorsitzende, ist nur der/
die andere Vorsitzender/Vorsitzende des Vermittlungsausschusses.

 (2)   Jeder Beisitzer/Jede Beisitzerin hat für den Fall der Verhinderung ei-
nen Stellvertreter/eine Stellvertreterin.

 (3)   Jeweils drei Beisitzer/Beisitzerinnen und ihre Stellvertreter/Stellver-
treterinnen werden von den Dienstgebervertretern/Dienstgebervertre-
terinnen bzw. von den Dienstnehmervertretern/Dienstnehmervertre-
terinnen in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission benannt. 

 (4)   Die Abwahl eines/einer Vorsitzenden kann nach einer Aussprache ge-
heim mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Gesamtzahl der Mitglie-
der der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission erfolgen.

 (5)   1Die Amtsperiode der Mitglieder beträgt vier Jahre. 2Bis zur Wahl ei-
nes neuen Vermittlungsausschusses nimmt der bestehende Vermitt-
lungsausschuss die Aufgaben wahr, jedoch nicht über die Dauer von 
zwölf Monaten über das Ende seiner Amtsperiode hinaus. 3Wieder-
wahl ist zulässig. 4Das Amt eines Mitglieds des Vermittlungsaus-
schusses, welches gleichzeitig Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission ist, erlischt mit seinem Ausscheiden aus dieser. 
5Bei vorzeitigem Ausscheiden findet für den Rest der Amtsperiode 
eine Nachwahl statt. 6Dazu gilt das Verfahren nach Absatz 1 bzw. 
 Absatz 3.“

19.  § 17 wird wie folgt geändert: 

  Die Angabe „§ 3 Abs. 1“ wird durch „§ 2 Abs. 1“ und die Wörter „Zentralen 
Kommission“ werden durch „Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission“ 
ersetzt. Nach den Wörtern „mindestens die Hälfte der Mitglieder dem Be-
schluss zugestimmt“ wird „haben“ durch „hat“ ersetzt. Nach dem Wort 
„Vorsitzende“ werden die Wörter „der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission“ eingefügt. 

20.  § 18 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 18 
 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss

 (1)   1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsausschusses er-
folgen auf Veranlassung der beiden Vorsitzenden des Vermittlungs-
ausschusses. 2Für jedes Vermittlungsverfahren wird jeweils zu Beginn 
des Verfahrens einvernehmlich von den Mitgliedern festgelegt, wel-
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cher/welche der beiden Vorsitzenden die Sitzung nach pflichtgemä-
ßem Ermessen leitet und welcher/welche unterstützend teilnimmt. 
3Kommt keine solche einvernehmliche Festlegung zustande, ent-
scheidet das Los. 4Der/Die leitende Vorsitzende kann im Benehmen 
mit dem weiteren Vorsitzenden Sachverständige hinzuziehen.

 (2)   1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermittlungsausschuss 
einen gemeinsamen Vermittlungsvorschlag. 2Der Vermittlungsaus-
schuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens vier Stimmen 
über den Vermittlungsvorschlag. 3Eine Stimmenthaltung ist nicht zu-
lässig. 4Bei der Abstimmung haben die beiden Vorsitzenden gemein-
sam nur eine Stimme. 5Sollten beide Vorsitzende sich nicht auf einen 
Vermittlungsvorschlag einigen können, erklären sie das Verfahren für 
beendet.

 (3)   Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zwölf Wochen nach Anru-
fung des Vermittlungsausschusses mit einem Vermittlungsvorschlag 
oder mit der Feststellung abgeschlossen werden, keinen Vermitt-
lungsvorschlag unterbreiten zu können.

 (4)   1Der Vermittlungsausschuss kann im Einvernehmen mit den beiden 
Vorsitzenden die Verbindung verschiedener Vermittlungsverfahren 
beschließen, wenn die Verfahrensgegenstände in sachlichem oder 
rechtlichem Zusammenhang stehen. 2Nach der Verbindung ist ent-
sprechend Absatz 1 ein leitender Vorsitzender/eine leitende Vor-
sitzende zu bestimmen, wenn kein solcher/keine solche nach § 18 
gewählt ist.

 (5)   Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich.

 (6)   1Scheidet der/die leitende Vorsitzende während des Verfahrens aus 
dem Amt aus oder ist er/sie dauerhaft krankheitsbedingt oder aus 
anderen Gründen an der Wahrnehmung des Amtes verhindert, wird 
der/die andere leitender/leitende Vorsitzender/Vorsitzende. 2Die dau-
erhafte Verhinderung ist durch den/die Vorsitzenden/Vorsitzende und 
den/die stellvertretenden/stellvertretende Vorsitzenden/Vorsitzende 
festzustellen. 3Scheidet einer/eine der beiden Vorsitzenden aus dem 
Amt aus bzw. ist einer/eine der beiden Vorsitzenden dauerhaft verhin-
dert, so hat binnen einer Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt des 
Ausscheidens bzw. ab dem Zeitpunkt der Feststellung der dauerhaf-
ten Erkrankung oder Verhinderung eine Neuwahl zu erfolgen. 4Solan-
ge ruht das Verfahren. 5Eine Neuwahl für den Rest der Amtsperiode 
findet auch dann statt, wenn der/die Vorsitzende im Sinne des § 16 
Abs. 1 S. 4 aus dem Amt ausgeschieden ist oder dauerhaft verhindert 
ist.“
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21.  § 19 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 19 
Verfahren zur ersetzenden Entscheidung

 (1)   1Stimmt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission im Falle des § 18 
dem Vermittlungsvorschlag nicht mit mindestens drei Vierteln der Ge-
samtheit ihrer Mitglieder innerhalb einer Frist von zwölf Wochen zu 
oder entscheidet die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nicht ge-
mäß § 10 Abs. 7 oder 8 selbst über die Angelegenheit, hat sich der 
Vermittlungsausschuss erneut mit der Angelegenheit zu befassen, 
wenn mindestens die Hälfte der Gesamtzahl der Mitglieder der Zent-
ralen Arbeitsrechtlichen Kommission dies beantragt. 2Das Verfahren 
ist nicht öffentlich.

 (2)   1Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von 
 mindestens vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 2Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Die beiden Vorsitzenden haben 
gemeinsam nur eine Stimme. 4Der Vermittlungsspruch (ersetzende 
Entscheidung) tritt an die Stelle eines Beschlusses der Zentralen 
Arbeits  rechtlichen Kommission. 5Er wird durch die Geschäftsführung 
den Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung gemäß § 13 vorgelegt. 6Die 
Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission setzt 
die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission unverzüglich über die er-
setzende Entscheidung, die den Diözesanbischöfen zugeleitet wird, 
in Kenntnis.

 (3)   Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll spätestens acht Wo-
chen nach erneuter Anrufung des Vermittlungsausschusses mit einer 
ersetzenden Entscheidung oder mit der Feststellung abgeschlossen 
werden, dass keine ersetzende Entscheidung unterbreitet wird.“

22.  Der bisherige § 9 wird zu § 20 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 20 
Freistellung

  1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirch-
lichen Dienst stehen, sind zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Auf-
gaben im notwendigen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustel-
len, insbesondere für die Teilnahme an den Sitzungen der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission, des Arbeitsrechtsausschusses und der 
sonstigen Ausschüsse sowie für deren Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben 
gehört auch die Pflege einer angemessenen Rückbindung zu denen, die 
sie repräsentieren. 3Die Freistellung beinhaltet den Anspruch auf Reduzie-
rung der übertragenen Aufgaben.“
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23.  Der bisherige § 10 wird zu § 21 und wie folgt neu gefasst: 

„§ 21 
Beratung

  1Den Seiten werden zur Beratung im notwendigen Umfang durch den Ver-
band der Diözesen Deutschlands entweder eine sachkundige Person oder 
die für eine Beratung durch Honorarkräfte erforderlichen Mittel zur Verfü-
gung gestellt. 2Der Berater/Die Beraterin ist nicht Mitglied der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der Zent-
ralen Arbeitsrechtlichen Kommission und deren Ausschüsse teilnehmen. 
3Die Teilnahme ist auf einen Berater/eine Beraterin pro Seite beschränkt.“

24.  § 22 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 22 
Kosten

 (1)  1Für die Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des 
Arbeitsrechtsausschusses, der anderen Ausschüsse sowie für die 
laufende Geschäftsführung und die Beratung der Vertreter/Vertrete-
rinnen der Dienstnehmer sowie der Dienstgeber im Sinne des § 21 
trägt der Verband der Diözesen Deutschlands im erforderlichen Um-
fang die notwendigen Kosten für Raum, Geschäftsbedarf und Perso-
nalkräfte. 2Zu den notwendigen Kosten gehören auch die Kosten für 
Unterbringung und Verpflegung. 3Der Verband der Diözesen Deutsch-
lands trägt auch die durch die Freistellung gemäß § 20 dem jeweiligen 
kirchlichen Dienstgeber entstehenden Personalkosten.

 (2)   1Im Übrigen tragen für Mitglieder, die dem verfasst-kirchlichen Be-
reich angehören, die jeweilige (Erz-)Diözese, für Mitglieder aus dem 
Bereich der Caritas der Deutsche Caritasverband die Fahrtkosten so-
wie ggf. Tagegelder. 2Für die entsandten Vertreter/Vertreterinnen der 
Gewerkschaft trägt die jeweilige Gewerkschaft die Fahrtkosten sowie 
ggf. Tagegelder.  

 (3)   1Dem/Der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
des Vermittlungsausschusses kann eine Aufwandsentschädigung 
oder eine Vergütung gewährt werden. 2Die Kosten hierfür trägt der 
Verband der Diözesen Deutschlands. 3Er trägt für diese Personen 
auch die während ihrer Amtsausübung anfallenden notwendigen Rei-
sekosten. 4Das Nähere kann in einer Entschädigungsordnung gere-
gelt werden.“

25.  Die bisherigen §§ 20, 21 entfallen.
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Artikel 5 
Inkrafttreten

Dieses Änderungsgesetz tritt mit Wirkung vom 1. März 2023 in Kraft. 

München, den 21. Dezember 2022

Reinhard Kardinal Marx  
Erzbischof von München und Freising
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Nachfolgend wird die ab 1. März 2023 geltende Fassung der Ordnung der 
 Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission (ZAK-Ordnung) bekannt gemacht: 

25.  Ordnung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission  
 (ZAK-Ordnung)

Ursprünglich „Zentral-KODA-Ordnung“ vom 18. November 2013, geändert 
durch Beschluss der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutsch-

lands vom 22. November 2022 

Präambel

1Die katholische Kirche hat das verfassungsrechtlich abgesicherte Recht, die 
Arbeitsverhältnisse im kirchlichen Dienst als ihre Angelegenheit selbstständig 
zu ordnen. 2Um dem kirchlichen Sendungsauftrag und der daraus folgenden 
Besonderheit der Dienstgemeinschaft gerecht zu werden und um die Beteili-
gung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß Artikel 9 Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes (Grundordnung) an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingun-
gen zu gewährleisten, wird zur Förderung und Aufrechterhaltung der Einheit des 
kirchlichen Arbeitsvertragsrechts und zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des 
kirchlichen Dienstes auf der Ebene der Deutschen Bischofskonferenz folgende 
Ordnung erlassen:

§ 1 
Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission und  

Arbeitsrechtsausschuss

(1)  Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission (ZAK) wirkt mit bei der Siche-
rung der Einheit und Glaubwürdigkeit des kirchlichen Dienstes in allen 
(Erz-)Diözesen und für alle der Kirche zugeordneten Einrichtungen im Be-
reich der Deutschen Bischofskonferenz.

(2)  Sie wird gebildet aus Vertretern/Vertreterinnen der Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen der (Erz-)Diözesen und der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes.

(3)  1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nimmt ihre Aufgaben als stän-
dige Kommission wahr. 2Sie bedient sich zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben des Arbeitsrechtsausschusses (ARA).

(4)  Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission und die Mit-
glieder des Arbeitsrechtsausschusses sind an geltende Kirchengesetze, 
insbesondere an die Grundordnung des kirchlichen Dienstes (Grundord-
nung) gebunden.
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§ 2 
Aufgaben der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission

(1)   Aufgabe der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist die Beschluss-
fassung von Rechtsnormen über Inhalt, Abschluss und Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen mit kirchlichen Rechtsträgern im Geltungsbereich der 
Grundordnung in folgenden Angelegenheiten:

 1.  Ausfüllung von Öffnungsklauseln in staatlichen Gesetzen,

 2.  Fassung von Einbeziehungsabreden für Arbeitsverträge hinsichtlich 
der Loyalitätsobliegenheiten und Nebenpflichten gemäß der Grund-
ordnung,

 3.  kirchenspezifische Regelungen

  a)  für die Befristung von Arbeitsverhältnissen, soweit nicht bereits 
von Nr. 1 erfasst,

  b)  für den kirchlichen Arbeitszeitschutz, insbesondere für den litur-
gischen Dienst,

  c)  für Mehrfacharbeitsverhältnisse bei verschiedenen Dienstge-
bern,

  d)  für die Rechtsfolgen des Wechsels von einem Dienstgeber zu 
einem anderen Dienstgeber.

(2)  1Solange und soweit die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission von ihrer 
Regelungsbefugnis durch Beschlussfassung keinen Gebrauch gemacht 
hat oder macht, haben die anderen aufgrund Artikel 9 Grundordnung er-
richteten Kommissionen die Befugnis zur Beschlussfassung über Rechts-
normen. 2Deren Regelungen bleiben unangewendet, solange und soweit 
der Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission Gültigkeit be-
sitzt.

(3)   Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission kann den anderen nach Artikel 
9 Grundordnung gebildeten Kommissionen nach Maßgabe des § 3 Ziff. 8 
Empfehlungen für die Beschlussfassung über Rechtsnormen geben.

§ 3  
Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses

Der Arbeitsrechtsausschuss hat im Bereich des Arbeitsrechts folgende Aufga-
ben:

1.  Informations- bzw. Meinungsaustausch zu allen Fragen und Auswirkun-
gen des Arbeitsrechts, 

2.  Koordinierung der Positionen,
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3.  Beobachtung der arbeitsrechtlichen Entwicklungen (Monitoring),

4.  Erarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission,

5.  Information und Beratung des Katholischen Büros in Berlin,

6.  Mitwirkung gemäß der Ordnung über das Zustandekommen von arbeits-
rechtlichen Regelungen auf der Ebene der DBK auf dem Gebiet des Ar-
beitsrechts, 

7.  Vorbereitung der Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission,

8.  Entscheidung über die Zuweisung von Empfehlungsmaterien an die Zent-
rale Arbeitsrechtliche Kommission.

§ 4 
Zusammensetzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 

(1)   1Der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission gehören jeweils 21 Vertre-
ter/Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienstnehmer an. 2Zusätzlich 
zu den von den Arbeitsrechtlichen Kommissionen nach Maßgabe der Ab-
sätze 2 und 3 entsandten Vertretern/Vertreterinnen der Dienstnehmer wird 
eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern durch tariffähige Arbeitnehmerko-
alitionen (Gewerkschaften) entsandt. 3Das Nähere regelt § 5.

(2)   1Für die (Erz-)Diözesen gehören der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion insgesamt 14 Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber und 14 Vertre-
ter/Vertreterinnen der Dienstnehmer nach folgendem Schlüssel an: 

 –  Bayern mit den (Erz-)Diözesen Augsburg, Bamberg, Eichstätt, 
München und Freising, Passau, Regensburg, Würzburg 

  3 Mitglieder

 –  Nordrhein-Westfalen mit den (Erz-)Diözesen Aachen, Essen, Köln, 
Münster, Paderborn 

  3 Mitglieder

 –  Mittelraum mit den Diözesen Fulda, Limburg, Mainz, Speyer, Trier 

  2 Mitglieder

 –  Nord-Ost mit den (Erz-)Diözesen Hamburg, Hildesheim, Osnabrück, 
Berlin, Erfurt, Dresden-Meißen, Görlitz, Magdeburg, Offizialatsbezirk 
Oldenburg 

  4 Mitglieder

 –  Süd-West mit den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart 

  2 Mitglieder.
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  2Die Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber werden von den Dienstge-
bervertretern/vertreterinnen der in den Regionen bestehenden Kommissi-
onen nach § 1 Abs. 2 aus ihrer Mitte gewählt, soweit in der jeweiligen Re-
gion nach Abs. 2 Satz 1 eine regionale Kommission besteht. 3In Regionen, 
in denen eine solche nicht besteht, bestellen die Generalvikare aller (Erz-)
Diözesen der Region in gegenseitigem Einvernehmen die Vertreter/Vertre-
terinnen der Region aus dem Kreis der Dienstgebervertreter/-vertreterin-
nen der in der Region bestehenden Kommissionen nach § 1 Abs. 2. 4Die 
Vertreter/Vertreterinnen der Dienstnehmer werden von Vertretern/Vertrete-
rinnen der Dienstnehmer in den in der Region bestehenden Kommissionen 
nach Artikel 9 Grundordnung aus ihrer Mitte gewählt. 5Das Nähere wird in 
einer von den Bischöfen der jeweiligen Region zu erlassenden Wahlord-
nung geregelt.

(3)   Die Dienstgeber- und die Dienstnehmerseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission des Deutschen Caritasverbandes wählen aus ihrer Mitte jeweils 
sieben Vertreter/Vertreterinnen.

(4)   1Wird neben den gewählten Vertretern/Vertreterinnen der Dienstnehmer-
seite auch eine bestimmte Anzahl von Gewerkschaftsvertretern/Gewerk-
schaftsvertreterinnen nach §  5 entsandt, ist die Dienstgeberseite durch 
eine identische Zahl von Vertretern/Vertreterinnen zu erhöhen. 2Die ent-
sprechenden Vertreter/Vertreterinnen werden von der Dienstgeberseite 
des Arbeitsrechtsausschusses benannt. 3Als Vertreter/Vertreterinnen der 
Dienstgeberseite kann nicht berufen werden, wer aufgrund der Mitarbei-
tervertretungsordnung (MAVO) Mitglied der Mitarbeitervertretung sein 
kann. 4Mit Ausscheiden eines Gewerkschaftsvertreters/einer Gewerk-
schaftsvertreterin scheidet auch eine/r dieser nach Satz 1 gewählten zu-
sätzlichen Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeberseite aus. 5Welche Per-
son nach Satz 1 hiervon betroffen ist, entscheidet das Los.

(5)  Die Mitgliedschaft des einzelnen Mitglieds in der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission endet mit Ablauf der Amtsperiode der entsprechenden 
Bistums-/Regional-KODA bzw. der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
deutschen Caritasverbandes, mit Beendigung der Mitgliedschaft in dieser 
Kommission oder bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission. 

(6)   Die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission endet 
auch mit rechtskräftiger Entscheidung des Kirchlichen Arbeitsgerichts 
Köln, das die grobe Vernachlässigung oder Verletzung der Befugnisse und 
Pflichten als Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission festge-
stellt hat.

(7)   Wenn die Mitgliedschaft nach Absatz 5 oder 6 endet, erfolgen Bestellung 
und Wahl nach Maßgabe der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3.
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(8)   1Scheidet ein Dienstgebervertreter/eine Dienstgebervertreterin oder ein 
Dienstnehmervertreter/eine Dienstnehmervertreterin aus der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission aus, wird das Stimmrecht des ausscheiden-
den Mitglieds bis zur Bestellung bzw. Wahl eines Nachfolgers/einer Nach-
folgerin durch das nach Lebensjahren älteste anwesende Mitglied der je-
weiligen Seite ausgeübt (gesetzliche Stimmrechtsübertragung). 2Scheiden 
mehrere Vertreter/Vertreterinnen der jeweiligen Seite aus, so werden 
 zunächst bis zu zwei Stimmen gesetzlich durch das nach Lebensjahren 
älteste Mitglied der jeweiligen Seite ausgeübt. 3Weitere gesetzliche Stimm-
rechtsübertragungen werden durch die nächstältesten Mitglieder der je-
weiligen Seite ausgeübt. 4Dabei dürfen maximal zwei weitere Stimmen 
gesetzlich auf ein Mitglied übertragen werden. 5Die beiden Seiten legen zu 
Beginn der Sitzung dem/der Vorsitzenden eine Liste der Personen vor, die 
die Stimmrechte nach Satz 1 bis 5 ausüben. 6§10 Abs. 3 S. 2 und 3 finden 
in den Fällen des Absatz 8 Satz 1 bis 6 keine Anwendung. 7Die Möglichkeit 
der gesetzlichen Stimmrechtsübertragung endet spätestens neun Monate 
nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus der Kommission. 8Die Frist be-
ginnt mit dem auf das Ausscheiden eines Mitglieds folgenden Tag. 9Die 
Möglichkeit der Ausübung eines nach § 10 Abs. 3 übertragenen Stimm-
rechts bleibt unberührt.

§ 5  
Entsandte Vertreter/Vertreterinnen der Gewerkschaften

(1)   1Die in den Kommissionen nach § 4 Abs. 2 S. 3 bzw. § 4 Abs. 3 vertretenen 
Gewerkschaften können insgesamt bis zu drei Vertreter/Vertreterinnen in 
die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission entsenden. 2Stichtag für die 
Benennung ist der 1. Juli alle vier Jahre. 3Der erste Stichtag ist der 1. Juli 
2023. 4Die Gewerkschaften teilen der Geschäftsführung der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission mit, ob, wie viele und welche Vertreter/Ver-
treterinnen sie zu entsenden beabsichtigen. 5Die Kontaktdaten der Vertre-
ter/Vertreterinnen sind mitzuteilen.

(2)   Benennt nur eine Gewerkschaft Vertreter/Vertreterinnen für die Kommissi-
on, kann sie alle Sitze nach Absatz 1 beanspruchen.

(3)   1Benennen mehrere Gewerkschaften Vertreter/Vertreterinnen für die Zent-
rale Arbeitsrechtliche Kommission, einigen sich die mitwirkungsberechtig-
ten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften auf die zahlenmäßige Zu-
sammensetzung der von der Gewerkschaft zu entsendenden Vertreter/
Vertreterinnen. 2Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der 
Sprecher/die Sprecherin der Dienstnehmerseite nach § 7 Abs. 1 über die 
Verteilung der Plätze. 3Gegen die Entscheidung des Sprechers/der Spre-
cherin der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist Klage beim Kirch-
lichen Arbeitsgericht Köln innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wo-
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chen nach Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur 
zu laufen, wenn die Gewerkschaften über den Rechtsbehelf, das Gericht, 
bei dem der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende 
Frist schriftlich belehrt worden sind. 5Das Kirchliche Arbeitsgericht ent-
scheidet insbesondere auf Grund der Mitgliederzahlen, die ihm gegenüber 
glaubhaft zu machen sind. 6Die Glaubhaftmachung der Mitgliederzahl 
kann insbesondere durch eine eidesstattliche Versicherung erfolgen, die 
ein Mitglied des Vertretungsorgans der Gewerkschaft vor einem Notar ab-
gibt. 7Die endgültige Benennung aller Vertreter/Vertreterinnen ist der Ge-
schäftsführung unverzüglich gemeinsam von allen vertretenen Gewerk-
schaften mitzuteilen.

(4)   Die entsandten Mitglieder müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie das 
verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche gem. Art. 140 
Grundgesetz in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsver-
fassung zur Gestaltung der sozialen Ordnung ihres Dienstes achten und 
die Eigenart des kirchlichen Dienstes respektieren.

(5)   Scheidet ein entsandtes Mitglied aus der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission aus oder wird es abberufen, entsendet die Gewerkschaft, die 
durch das Mitglied vertreten wurde, unverzüglich ein neues Mitglied.

(6)   1Kündigt eine Gewerkschaft ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeitsrechtli-
chen Kommission auf, einigen sich die verbleibenden mitwirkungsberech-
tigten und mitwirkungswilligen Gewerkschaften darüber, wer für den Rest 
der Amtszeit die Stelle des ausscheidenden Mitglieds übernehmen soll. 
2Kommt keine Einigung zustande, entscheidet der/die Sprecher/Spreche-
rin der Dienstnehmerseite, welcher verbleibenden Gewerkschaft, die ei-
nen Vertreter/eine Vertreterin entsenden will, das Nachbesetzungsrecht 
zusteht. 3Gegen die Entscheidung des/der Vorsitzenden der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission ist Klage beim Kirchlichen Arbeitsgericht 
Köln innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Bekanntgabe 
der Entscheidung zulässig. 4Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn die Ge-
werkschaft über den Rechtsbehelf, das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf 
anzubringen ist, den Sitz und die einzuhaltende Frist schriftlich belehrt 
worden ist.

(7)   Kündigen alle Gewerkschaften ihre Mitarbeit in der Zentralen Arbeitsrecht-
lichen Kommission, beginnt der Prozess nach Absatz 1 zum nächsten 
Stichtag erneut.

(8)   Eine Entsendung entfällt, wenn die Mitgliedschaft in der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission von keiner Gewerkschaft beansprucht wird.
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§ 6 
Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses

(1)   1Der Arbeitsrechtsausschuss besteht aus 24 stimmberechtigten Mitglie-
dern: Je sechs Vertretern/Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienst-
nehmer jeweils aus dem Bereich der verfassten Kirche und dem Bereich 
der Caritas, darunter dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission. 2Die Vertreter/
Vertreterinnen werden von den jeweiligen Seiten aus ihrer Mitte gewählt. 
3Es können nur Vertreter/Vertreterinnen gewählt werden, die Mitglieder der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission sind.

(2)   1Darüber hinaus gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmbe-
rechtigte Mitglieder an: Je ein Vertreter/eine Vertreterin

 –  des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), 

 –  des Deutschen Caritasverbandes (DCV), 

 –  der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) und

 –  des Katholischen Büros in Berlin.

  2Ferner gehören dem Arbeitsrechtsausschuss als nicht stimmberechtigte 
Mitglieder drei Vertreter/Vertreterinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen (BAG-MAV) an. 3Die in Satz 1 und 2 genannten 
Vertreter/Vertreterinnen haben das Recht, Tagesordnungspunkte anzu-
melden.

(3)   Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied des Arbeitsrechtsausschusses 
aus, findet bis zur Neuwahl § 4 Abs. 8 entsprechende Anwendung.

§ 7 
Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r)

(1)   1Der/Die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende werden von 
der Gesamtheit der Kommissionsmitglieder in zweijährigem Wechsel ge-
meinsam geheim gewählt; dabei wird der/die Vorsitzende einmal aus den 
Reihe der Dienstgebervertreter und das andere Mal aus der Reihe der 
Dienstnehmervertreter, der/die stellvertretende Vorsitzende aus der jeweils 
anderen Seite gewählt. 2§ 10 Abs. 3 findet Anwendung. 3Gewählt ist, wer 
die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission auf sich vereinigt. 4Kommt in zwei Wahlgängen die erforder-
liche Mehrheit nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahl-
gang die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 5Bis zur Wahl des/der Vor-
sitzenden und des/der stellvertretenden Vorsitzenden leitet das nach 
 Lebensjahren älteste anwesende Mitglied die Sitzung.
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(2)   Scheidet der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende 
vorzeitig aus, findet für den Rest des Zwei-Jahres-Zeitraumes eine Nach-
wahl statt.

(3)   1Der/Die Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist zu-
gleich Vorsitzender/Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses. 2Der/Die 
stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
ist zugleich stellvertretender Vorsitzender/stellvertretende Vorsitzende des 
Arbeitsrechtsausschusses.

§ 8 
Geschäftsführung

(1)   Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission hat eine Geschäftsführung.

(2)   1Die Geschäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission wird 
vom Verband der Diözesen Deutschlands bestellt. 2Im Verhinderungsfall 
der Geschäftsführung wird die Stellvertretung durch die Geschäftsstelle 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands bestimmt.

(3)   1Die Geschäftsführung nimmt die laufenden Geschäfte der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission und des Arbeitsrechtsausschusses wahr. 2In 
Zweifelsfällen ist ein Einvernehmen mit dem/der jeweiligen Vorsitzenden 
und dem/der jeweiligen stellvertretenden Vorsitzenden herzustellen. 3Kann 
ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, entscheidet der/die jeweilige 
Vorsitzende im Benehmen mit der Geschäftsführung. 4Das Nähere kann in 
Geschäftsordnungen geregelt werden.

§ 9 
Rechtsstellung der Mitglieder 

(1)   1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission führen ihr 
Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 2Sie sind in ihrem Amt unabhängig und an 
keine Weisungen gebunden.

(2)   1Für die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im 
kirchlichen Dienst beschäftigt sind, steht die Wahrnehmung von Aufgaben 
als Mitglied der Kommission der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit 
gleich. 2Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und auf-
grund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch begünstigt werden. 3Aus 
ihrer Tätigkeit dürfen ihnen keine beruflichen Nachteile erwachsen.
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§ 10 
Arbeitsweise der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission

(1)   1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzenden 
und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesord-
nung spätestens vier Wochen – in Eilfällen zwei Wochen – vor der Sitzung 
ein. 2Die Geschäftsführung entscheidet im Einvernehmen mit dem/der 
Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden über die Eilbe-
dürftigkeit. 3Der/Die Vorsitzende entscheidet über die Tagesordnung. 4Hat 
die Amtszeit des/der Vorsitzenden geendet, ohne dass bereits zu einer 
weiteren Sitzung eingeladen wurde, lädt die Geschäftsführung baldmög-
lichst zu einer Sitzung mit einer Tagesordnung ein, die zunächst nur die 
Wahlen vorsieht. 

(2)   Die Geschäftsführung lädt ein

 a)  zur jährlich stattfindenden Sitzung (reguläre Sitzung). Die Sitzung soll 
im 4. Quartal eines jeden Kalenderjahres stattfinden.

 b)  aus einem der folgenden Gründe (außerordentliche Sitzung):

  –  wenn der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von min-
destens drei Vierteln der Gesamtzahl seiner stimmberechtigten 
Mitglieder eine klärungsbedürftige Thematik in Form eines An-
trags der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vorlegt,

  –  wenn eine nach Artikel 9 Grundordnung gebildete Kommission 
mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl 
ihrer Mitglieder eine klärungsbedürftige Thematik in Form eines 
Antrags der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission vorlegt, 

  –  wenn Wahlen nach Maßgabe dieser Ordnung durchzuführen 
sind,

  –  1wenn eine Seite der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
einen Antrag auf Beschlussfassung gemäß § 2 Abs. 1 stellt. 
2Liegt ein Antrag vor, hat der Arbeitsrechtsausschuss zunächst 
sechs Monate ab Antragseingang bei der Geschäftsführung Zeit, 
sich mit dem Antrag zu befassen. 3Der Arbeitsrechtsausschuss 
kann eine Stellungnahme zu dem Antrag abgeben. 4Nach Ablauf 
der Sechsmonatsfrist soll innerhalb von zwei Monaten eine Sit-
zung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission stattfinden, 
wenn nicht der Arbeitsrechtsausschuss mit einer Mehrheit von 
mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl seiner Mitglieder eine 
Weiterleitung des Antrags an die Zentrale Arbeitsrechtliche Kom-
mission ablehnt. 5Findet die nächste reguläre Sitzung innerhalb 
der nächsten zwei Monate nach Ablauf der Sechsmonatsfrist 
statt, ist von einer gesonderten Sitzung abzusehen.
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  –  wenn ein Diözesanbischof oder mehrere Diözesanbischöfe ge-
gen einen Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on gemäß § 2 Abs. 1 Einspruch einlegt/einlegen.

(3)   1Ist ein Mitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so ist die Über-
tragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied derselben Seite zuläs-
sig. 2Ein Mitglied kann zusätzlich nicht mehr als ein übertragenes Stimm-
recht ausüben. 3Die Übertragung des Stimmrechtes ist der Geschäftsfüh-
rung in Textform nachzuweisen.

(4)   1Eine Sitzung kann nur stattfinden, wenn auf jeder Seite mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 2Unter den Anwesenden muss sich 
der/die Vorsitzende und/oder der/die stellvertretende Vorsitzende befin-
den. 3Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 4Unbeschadet von Satz 3 ist die 
Information der nicht in der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ver-
tretenen Kommissionen und die Beratung mit diesen möglich. 5Im Einver-
nehmen zwischen dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der 
Vorsitzenden können Sachverständige teilnehmen. 6Diese haben kein 
Stimmrecht.

(5)   Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

(6)   Antragsberechtigt ist jedes Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission; die Anträge müssen dem/der Vorsitzenden über die Geschäfts-
führung in Textform mit Begründung vorgelegt werden.

(7)   1Die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission fasst Beschlüsse mit einer 
Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglieder. 
2Auf Antrag eines Mitglieds findet eine Beschlussfassung in geheimer Ab-
stimmung statt.

(8)   1In Eilfällen und in Angelegenheiten, für die eine mündliche Verhandlung 
entbehrlich ist, können Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission durch schriftliche Stimmabgabe herbeigeführt werden. 2Der/Die 
Vorsitzende entscheidet im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden über die Einleitung dieses Verfahrens. 3Das Ergebnis der 
schriftlichen Stimmabgabe wird von der Geschäftsführung festgestellt und 
den Kommissionsmitgliedern schriftlich mitgeteilt.

(9)   1Für die Bearbeitung ihrer Aufgaben kann die Zentrale Arbeitsrechtliche 
Kommission ständige oder zeitlich befristete Ausschüsse einsetzen. 2Die-
se bereiten die Beschlüsse der Kommission vor.

(10)   1Über die Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen. 2Die Protokollführung soll 
grundsätzlich durch die Geschäftsführung erfolgen. 3Das Protokoll wird 
nach Abstimmung mit dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertreten-
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den Vorsitzenden von der Protokollführung unterzeichnet und unver - 
züglich den Mitgliedern der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission zu-
geleitet.

§ 11 
Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses

(1)   1Der Arbeitsrechtsausschuss tritt bei Bedarf zusammen. 2Er tagt in der 
Regel drei Mal im Kalenderjahr. 3Der Bedarf wird von dem/der Vorsitzen-
den im Einvernehmen mit dem/der stellvertretenden Vorsitzenden festge-
stellt. 4Der Arbeitsrechtsausschuss soll nicht in dem Quartal tagen, in dem 
die reguläre Sitzung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission stattfin-
det.

(2)   1Die Geschäftsführung lädt im Einvernehmen mit dem/der Vorsitzenden 
und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesord-
nung spätestens vier Wochen – in Eilfällen zwei Wochen – vor der Sitzung 
ein. 2Die Geschäftsführung entscheidet im Einvernehmen mit dem/der 
Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden über die Eilbe-
dürftigkeit. 3Der/Die Vorsitzende entscheidet über die Tagesordnung.

(3)   1Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 3–7 und 9–10 sinngemäß, mit der 
Maßgabe, dass Sitzungen des Arbeitsrechtsausschusses auch stattfinden 
und Beschlüsse gemäß § 3 gefasst werden können, wenn mindestens 
sechs Mitglieder der Dienstnehmer- und sechs Mitglieder der Dienstge-
bervertreter anwesend sind, darunter der/die Vorsitzende und/oder der/
die stellvertretende Vorsitzende. 2Die nicht stimmberechtigten Mitglieder 
nach § 6 Abs. 2 sind bei der Bestimmung der Anwesenheit und der Be-
schlussfähigkeit nicht zu berücksichtigen.

(4)   Bei Stellungnahmen zu staatlichen Gesetzgebungsvorhaben, die das Ar-
beitsrecht betreffen, soll das Katholische Büro den Arbeitsrechtsaus-
schuss angemessen beteiligen.

§ 12 
Online- und Hybridversammlungen

(1)   1Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Arbeits-
rechtsausschusses und sonstiger Ausschüsse finden im Regelfall als 
 Präsenzsitzungen statt. 2Sie können auch als Online-Versammlungen er-
folgen.

(2)   Der/Die Vorsitzende kann im Einvernehmen mit der/dem stellvertretenden 
Vorsitzenden und der Geschäftsführung bestimmen, dass Sitzungen als 
Online-Versammlungen in einem nur für die teilnahmeberechtigten Perso-
nen zugänglichen Chat-Raum durchgeführt werden. 
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(3)   1Wird zu einer Online-Versammlung eingeladen, erhalten die teilnahmebe-
rechtigten Personen zu diesem Zwecke rechtzeitig vor der Sitzung neben 
der Tagesordnung auch die Zugangsdaten. 2Sie verpflichten sich, die Le-
gitimationsdaten keinem Dritten zugänglich zu machen. 3Mit Einwahl zur 
Online-Versammlung gilt die teilnahmeberechtigte Person als anwesend 
im Sinne des § 10 Abs. 4 Satz 1 und 2.

(4)   1Hybrid-Versammlungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig. 2Es gelten 
die Absätze 2 und 3 entsprechend.

(5)   1Während der Online- oder Hybrid-Versammlung sind Abstimmungen und 
Wahlen grundsätzlich möglich, soweit entsprechende technische Mög-
lichkeiten existieren. 2Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen unter Wah-
rung der Vorgaben dieser Ordnung und der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben (z. B. KDG) durch Nutzung geeigneter technischer Mittel, wie bei-
spielsweise Abstimmungssoftware.

(6)   Im Übrigen sind die Vorschriften zu Präsenzversammlungen entsprechend 
zu berücksichtigen.

§ 13 
Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen Arbeitsrechtlichen  

Kommission

(1)   1Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der den Er-
lass von Rechtsnormen gemäß § 2 Abs. 1 zum Gegenstand hat, wird nach 
Unterzeichnung durch den Vorsitzenden/die Vorsitzende durch die Ge-
schäftsführung den zuständigen Diözesanbischöfen zur Kenntnisnahme 
übermittelt. 2Auf die Einspruchsfrist nach Absatz 2 wird hingewiesen.

(2)   Sieht sich ein Diözesanbischof nicht in der Lage, einen Beschluss in Kraft 
zu setzen, weil er offensichtlich gegen kirchenrechtliche Normen oder ge-
gen Vorgaben der katholischen Glaubens- und Sittenlehre verstößt, so 
legt er innerhalb von sechs Wochen nach Zugang des Beschlusses beim 
Bischöflichen Ordinariat unter Angabe von Gründen Einspruch bei der Ge-
schäftsführung der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ein; dabei 
können Gegenvorschläge unterbreitet werden.

(3)  1Wenn bis zum Ablauf der sechswöchigen Frist kein Einspruch erhoben 
worden ist, teilt die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen mit, dass 
der Beschluss in den (Erz-)Diözesen in Kraft zu setzen und innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten ab Zugang der Information in den Amtsblättern zu 
veröffentlichen ist. 2Hierüber informiert die Geschäftsführung zeitgleich 
den Deutschen Caritasverband.

(4)   1Im Falle eines Einspruchs informiert die Geschäftsführung die Diözesan-
bischöfe über den Einspruch. 2Die Angelegenheit wird von der Zentralen 
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Arbeitsrechtlichen Kommission innerhalb einer Frist von drei Monaten ab 
dem Zeitpunkt der Information über den Einspruch an die Diözesanbi-
schöfe erneut beraten. 3Fasst sie einen neuen Beschluss oder bestätigt 
sie ihren bisherigen Beschluss, so leitet die Geschäftsführung diesen allen 
Diözesanbischöfen zur Inkraftsetzung und dem Deutschen Caritasver-
band zur Kenntnis zu. 4Der Diözesanbischof setzt den Beschluss in Kraft 
und veröffentlicht ihn innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zugang 
der Information im Amtsblatt.

(5)   Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3 nicht zustande, so ist das 
Verfahren beendet.

(6)   1Mit dem Ablauf der Inkraftsetzungsfrist des Abs. 3 bzw. des Abs. 4 Satz 
4 findet der Beschluss auch im Geltungsbereich der Arbeitsvertragsricht-
linien des Deutschen Caritasverbandes Anwendung. 2Der Beschluss soll 
zusätzlich in der Verbandszeitschrift „neue caritas“ veröffentlicht werden.

(7)   Ein Beschluss der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, der Empfeh-
lungen gemäß § 2 Abs. 3 zum Gegenstand hat, wird allen aufgrund Artikel 9 
Grundordnung errichteten Kommissionen zur Beratung zugeleitet.

(8)  1Eine am 01.01.1998 bereits in Kraft befindliche Regelung in einer diöze-
sanen Ordnung kann vorsehen, dass die Beschlüsse der Zentralen Ar-
beitsrechtlichen Kommission zusätzlich von einer diözesanen oder regio-
nalen Kommission unter Wahrung der Frist nach Abs. 2 wortlautidentisch 
zu beschließen sind. 2Die Regelungen der Absätze 1 bis 7 bleiben hiervon 
unberührt.

§ 14 
Vermittlungsausschuss

(1)   Für den Zuständigkeitsbereich der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion wird ein Vermittlungsausschuss gebildet.

(2)   1Der Vermittlungsausschuss setzt sich unter Wahrung der Parität aus acht 
Personen zusammen – aus je einem/einer Vorsitzenden der beiden Seiten 
sowie sechs Beisitzern/Beisitzerinnen. 2Von den Beisitzern/Beisitzerinnen 
gehören auf jeder Seite zwei der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission 
an; die beiden weiteren Beisitzer/Beisitzerinnen dürfen nicht Mitglied der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission sein.

§ 15 
Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss

(1)   1Die nach § 16 Abs. 1 zu wählenden Vorsitzenden des Vermittlungsaus-
schusses dürfen bei keinem kirchlichen Rechtsträger beschäftigt sein und 
keinem vertretungsberechtigten Leitungsorgan eines kirchlichen Rechts-
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trägers angehören. 2Sie sollen der katholischen Kirche angehören und 
über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht verfügen. 3Sie 
dürfen nicht in der Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehenden 
Rechte behindert sein und müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie je-
derzeit für das kirchliche Gemeinwohl eintreten. 4Für sie gelten die Vorga-
ben der Grundordnung entsprechend.

(2)   Für Beisitzer/Beisitzerinnen gelten Absatz 1 Satz 2 2. Halbsatz und Satz 4 
entsprechend.

§ 16  
Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses

(1)   1Beide Seiten schlagen je eine/n Kandidaten/in für den Vorsitz vor. 2Die 
Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission wählt nach einer Aussprache mit 
einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der Gesamtzahl ihrer Mitglie-
der die beiden Vorsitzenden gemeinsam in geheimer Wahl. 3Kommt in den 
ersten beiden Wahlgängen diese Mehrheit nicht zustande, reicht im dritten 
Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen. 4Wird auch diese nicht er-
reicht, wählen die Vertreter/Vertreterinnen der Dienstgeber und der Dienst-
nehmer getrennt je einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende mit mindestens 
der Mehrheit ihrer Stimmen. 5Wählt eine Seite keinen Vorsitzenden/keine 
Vorsitzende, ist nur der/die andere Vorsitzender/Vorsitzende des Vermitt-
lungsausschusses.

(2)   Jeder Beisitzer/Jede Beisitzerin hat für den Fall der Verhinderung einen 
Stellvertreter/eine Stellvertreterin.

(3)   Jeweils drei Beisitzer/Beisitzerinnen und ihre Stellvertreter/Stellvertrete-
rinnen werden von den Dienstgebervertretern/Dienstgebervertreterinnen 
bzw. von den Dienstnehmervertretern/Dienstnehmervertreterinnen in der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission benannt. 

(4)   Die Abwahl eines/einer Vorsitzenden kann nach einer Aussprache geheim 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder der 
Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission erfolgen.

(5)   1Die Amtsperiode der Mitglieder beträgt vier Jahre. 2Bis zur Wahl eines 
neuen Vermittlungsausschusses nimmt der bestehende Vermittlungsaus-
schuss die Aufgaben wahr, jedoch nicht über die Dauer von zwölf Mona-
ten über das Ende seiner Amtsperiode hinaus. 3Wiederwahl ist zulässig. 
4Das Amt eines Mitglieds des Vermittlungsausschusses, welches gleich-
zeitig Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission ist, erlischt 
mit seinem Ausscheiden aus dieser. 5Bei vorzeitigem Ausscheiden findet 
für den Rest der Amtsperiode eine Nachwahl statt. 6Dazu gilt das Verfah-
ren nach Absatz 1 bzw. Absatz 3.
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§ 17 
Anrufung des Vermittlungsausschusses

Falls im Aufgabenbereich des § 2 Abs. 1 ein Antrag in der Zentralen Arbeits-
rechtlichen Kommission nicht die für einen Beschluss erforderliche Mehrheit 
von drei Vierteln der Gesamtzahl der Mitglieder erhalten hat, jedoch mindestens 
die Hälfte der Mitglieder dem Beschluss zugestimmt hat, legt der/die Vorsitzen-
de der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission diesen Antrag dem Vermitt-
lungsausschuss vor, wenn auf Antrag wiederum mindestens die Hälfte der Mit-
glieder für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmt.

§ 18 
Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss

(1)   1Die Einladungen zu den Sitzungen des Vermittlungsausschusses erfolgen 
auf Veranlassung der beiden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses. 
2Für jedes Vermittlungsverfahren wird jeweils zu Beginn des Verfahrens 
einvernehmlich von den Mitgliedern festgelegt, welcher/welche der bei-
den Vorsitzenden die Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen leitet und 
welcher/welche unterstützend teilnimmt. 3Kommt keine solche einver-
nehmliche Festlegung zustande, entscheidet das Los. 4Der/Die leitende 
Vorsitzende kann im Benehmen mit dem weiteren Vorsitzenden Sachver-
ständige hinzuziehen.

(2)   1Die beiden Vorsitzenden unterbreiten dem Vermittlungsausschuss einen 
gemeinsamen Vermittlungsvorschlag. 2Der Vermittlungsausschuss ent-
scheidet mit einer Mehrheit von mindestens vier Stimmen über den Ver-
mittlungsvorschlag. 3Eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 4Bei der Ab-
stimmung haben die beiden Vorsitzenden gemeinsam nur eine Stimme. 
5Sollten beide Vorsitzende sich nicht auf einen Vermittlungsvorschlag eini-
gen können, erklären sie das Verfahren für beendet.

(3)   Das Vermittlungsverfahren soll spätestens zwölf Wochen nach Anrufung 
des Vermittlungsausschusses mit einem Vermittlungsvorschlag oder mit 
der Feststellung abgeschlossen werden, keinen Vermittlungsvorschlag 
unterbreiten zu können.

(4)   1Der Vermittlungsausschuss kann im Einvernehmen mit den beiden Vorsit-
zenden die Verbindung verschiedener Vermittlungsverfahren beschließen, 
wenn die Verfahrensgegenstände in sachlichem oder rechtlichem Zusam-
menhang stehen. 2Nach der Verbindung ist entsprechend Absatz 1 ein 
leitender Vorsitzender/eine leitende Vorsitzende zu bestimmen, wenn kein 
solcher/keine solche nach § 18 gewählt ist.

(5)   Das Vermittlungsverfahren ist nicht öffentlich.



105

(6)   1Scheidet der/die leitende Vorsitzende während des Verfahrens aus dem 
Amt aus oder ist er/sie dauerhaft krankheitsbedingt oder aus anderen 
Gründen an der Wahrnehmung des Amtes verhindert, wird der/die andere 
leitender/leitende Vorsitzender/Vorsitzende. 2Die dauerhafte Verhinderung 
ist durch den/die Vorsitzenden/Vorsitzende und den/die stellvertretenden/
stellvertretende Vorsitzenden/Vorsitzende festzustellen. 3Scheidet einer/
eine der beiden Vorsitzenden aus dem Amt aus bzw. ist einer/eine der 
beiden Vorsitzenden dauerhaft verhindert, so hat binnen einer Frist von 
drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens bzw. ab dem Zeitpunkt 
der Feststellung der dauerhaften Erkrankung oder Verhinderung eine Neu-
wahl zu erfolgen. 4Solange ruht das Verfahren. 5Eine Neuwahl für den Rest 
der Amtsperiode findet auch dann statt, wenn der/die Vorsitzende im Sin-
ne des § 16 Abs. 1 S. 4 aus dem Amt ausgeschieden ist oder dauerhaft 
verhindert ist.

§ 19 
Verfahren zur ersetzenden Entscheidung

(1)   1Stimmt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission im Falle des § 18 dem 
Vermittlungsvorschlag nicht mit mindestens drei Vierteln der Gesamtheit 
ihrer Mitglieder innerhalb einer Frist von zwölf Wochen zu oder entscheidet 
die Zentrale Arbeitsrechtliche Kommission nicht gemäß § 10 Abs. 7 oder 8 
selbst über die Angelegenheit, hat sich der Vermittlungsausschuss erneut 
mit der Angelegenheit zu befassen, wenn mindestens die Hälfte der Ge-
samtzahl der Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission dies 
beantragt. 2Das Verfahren ist nicht öffentlich.

(2)   1Der Vermittlungsausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von mindes-
tens vier Stimmen über den Vermittlungsvorschlag. 2Eine Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. 3Die beiden Vorsitzenden haben gemeinsam nur 
eine Stimme. 4Der Vermittlungsspruch (ersetzende Entscheidung) tritt an 
die Stelle eines Beschlusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on. 5Er wird durch die Geschäftsführung den Diözesanbischöfen zur In-
kraftsetzung gemäß § 13 vorgelegt. 6Die Geschäftsführung der Zentralen 
Arbeitsrechtlichen Kommission setzt die Zentrale Arbeitsrechtliche Kom-
mission unverzüglich über die ersetzende Entscheidung, die den Diöze-
sanbischöfen zugeleitet wird, in Kenntnis.

(3)   Das Verfahren zur ersetzenden Entscheidung soll spätestens acht Wochen 
nach erneuter Anrufung des Vermittlungsausschusses mit einer ersetzen-
den Entscheidung oder mit der Feststellung abgeschlossen werden, dass 
keine ersetzende Entscheidung unterbreitet wird.
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§ 20 
Freistellung

1Die Mitglieder der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, die im kirchlichen 
Dienst stehen, sind zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben im not-
wendigen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit freizustellen, insbesondere für 
die Teilnahme an den Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, 
des Arbeitsrechtsausschusses und der sonstigen Ausschüsse sowie für deren 
Vorbereitung. 2Zu den Aufgaben gehört auch die Pflege einer angemessenen 
Rückbindung zu denen, die sie repräsentieren. 3Die Freistellung beinhaltet den 
Anspruch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben.

§ 21 
Beratung

1Den Seiten werden zur Beratung im notwendigen Umfang durch den Verband 
der Diözesen Deutschlands entweder eine sachkundige Person oder die für ei-
ne Beratung durch Honorarkräfte erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt. 
2Der Berater/Die Beraterin ist nicht Mitglied der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission, kann jedoch an den Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen 
Kommission und deren Ausschüsse teilnehmen. 3Die Teilnahme ist auf einen 
Berater/eine Beraterin pro Seite beschränkt.

§ 22 
Kosten

(1)  1Für die Sitzungen der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommission, des Ar-
beitsrechtsausschusses, der anderen Ausschüsse sowie für die laufende 
Geschäftsführung und die Beratung der Vertreter/Vertreterinnen der 
Dienstnehmer sowie der Dienstgeber im Sinne des § 21 trägt der Verband 
der Diözesen Deutschlands im erforderlichen Umfang die notwendigen 
Kosten für Raum, Geschäftsbedarf und Personalkräfte. 2Zu den notwendi-
gen Kosten gehören auch die Kosten für Unterbringung und Verpflegung. 
3Der Verband der Diözesen Deutschlands trägt auch die durch die Freistel-
lung gemäß § 20 dem jeweiligen kirchlichen Dienstgeber entstehenden 
Personalkosten.

(2)   1Im Übrigen tragen für Mitglieder, die dem verfasst-kirchlichen Bereich an-
gehören, die jeweilige (Erz-)Diözese, für Mitglieder aus dem Bereich der 
Caritas der Deutsche Caritasverband die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegel-
der. 2Für die entsandten Vertreter/Vertreterinnen der Gewerkschaft trägt 
die jeweilige Gewerkschaft die Fahrtkosten sowie ggf. Tagegelder.  
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(3)   1Dem/Der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vermittlungsausschusses kann eine Aufwandsentschädigung oder eine 
Vergütung gewährt werden. 2Die Kosten hierfür trägt der Verband der Diö-
zesen Deutschlands. 3Er trägt für diese Personen auch die während ihrer 
Amtsausübung anfallenden notwendigen Reisekosten. 4Das Nähere kann 
in einer Entschädigungsordnung geregelt werden.
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